ALLGEMEINE DEUTSCHE SPEDITEURBEDINGUNGEN

ADSp

Bekanntmachung des Bundeskartellamtes Nr. 59 vom 6. Juli 1998 (BAnz. Nr. 130 vom 17.07.1998),
Nr. 4 vom 13. Januar 1999 (BAnz. Nr. 18 vom 28.01.1999) und Nr. 182 vom 19. September 2001
(BAnz. Nr. 184 vom 29. September 2001).

Praambel

Diese Bedingungen werden zur Anwendung ab dem 1. Januar 2002 empfohlen vom
Bundesverband der Deutschen Industrie, Bundesverband des Deutschen Grol3- und
Aulenhandels, Bundesverband Spedition und Logistik, Deutschen Industrie- und
Handelskammertages, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. Diese Empfeh-
lung ist un-verbindlich. Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, vom Inhalt die-
ser Emp-fehlung abweichende Vereinbarungen zu treffen.

1. Interessenwahrungs- und Sorgfaltspflicht

Der Spediteur hat das Interesse des Auftraggebers wahrzunehmen und
seine Tatigkeiten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes aus-

zufuhren.
2. Anwendungsbereich
2.1 Die ADSp gelten fur Verkehrsvertrage Uber alle Arten von Tatigkeiten,

gleichgultig ob sie Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonstige ublicher-
weise zum Speditionsgewerbe gehérende Geschéfte betreffen. Hierzu
zéhlen auch speditionsiubliche logistische Leistungen, wenn diese mit
der Beforderung oder Lagerung von Gitern in Zusammenhang stehen.

2.2 Bei speditionsvertraglichen Tatigkeiten im Sinne der 88 453 bis 466
HGB schuldet der Spediteur nur den Abschlu3 der zur Erbringung die-
ser Leistungen erforderlichen Vertrage, soweit zwingende oder AGB-
feste Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen.

2.3 Die ADSp gelten nicht fur Geschéfte, die ausschlief3lich zum Gegen-
stand haben
- Verpackungsarbeiten,
- die Beférderung von Umzugsgut oder dessen Lagerung,
- Kran- oder Montagearbeiten sowie Schwer- oder Grol3raum-
transporte mit Ausnahme der Umschlagstatigkeit des Spediteurs.

2.4 Die ADSp finden keine Anwendung auf Verkehrsvertrage mit Verbrau-
chern. Verbraucher ist eine natirliche Person, die den Vertrag zu ei-
nem Zweck abschliel3t, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
standigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann.
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Weichen Handelsbrduche oder gesetzliche Bestimmungen von den
ADSp ab, so gehen die ADSp vor, es sei denn, dal? die gesetzlichen
Bestimmungen zwingend oder AGB-fest sind.

Bei Verkehrsvertragen tber Luft-, See-, Binnenschiffs- oder multimo-
dale Transporte kénnen abweichende Vereinbarungen nach den dafir
etwa aufgestellten besonderen Beforderungsbedingungen getroffen
werden.

Der Spediteur ist zur Vereinbarung der tblichen Geschéftsbedingungen
Dritter befugt.

Im Verhaltnis zwischen Erst- und Zwischenspediteur gelten die ADSp
als Allgemeine Geschaftsbedingungen des Zwischenspediteurs.

Auftrag, Ubermittlungsfehler, Inhalt, gefahrliches Gut

Auftrage, Weisungen, Erklarungen und Mitteilungen sind formlos guiltig.
Nachtréagliche Anderungen sind als solche deutlich kenntlich zu ma-
chen.

Die Beweislast fur den Inhalt sowie die richtige und vollstandige Uber-
mittlung tragt, wer sich darauf beruft.

Soweit fur Erklarungen die Schriftform verlangt wird, steht ihr die Da-
tenferniibertragung und jede sonst lesbare Form gleich, sofern sie den
Aussteller erkennbar macht.

Der Auftraggeber hat dem Spediteur bei Auftragserteilung mitzuteilen,
dald Gegenstand des Verkehrsvertrages sind:

- Gefahrliche Guter

- Lebende Tiere und Pflanzen

- Leicht verderbliche Guter

- Besonders wertvolle Guter

- Geld, Wertpapiere oder Urkunden

Der Auftraggeber hat im Auftrag Adressen, Zeichen, Nummern, Anzahl,
Art und Inhalt der Packstticke, Eigenschaften des Gutes im Sinne von
Ziffer 3.3 und alle sonstigen erkennbar flr die ordnungsgemafie Aus-
fuhrung des Auftrags erheblichen Umstéande anzugeben.

Bei gefahrlichem Gut hat der Auftraggeber bei Auftragserteilung dem
Spediteur schriftlich die genaue Art der Gefahr und - soweit erforderlich
- die zu ergreifenden Vorsichtsmaflinahmen mitzuteilen. Handelt es sich
um Gefahrgut im Sinne des Gesetzes Uber die Beforderung gefahrli-
cher Giter oder um sonstige Guter, fur deren Beforderung oder Lage-
rung besondere gefahrgut-, umgangs- oder abfallrechtliche Vorschriften
bestehen, so hat der Auftraggeber alle fir die ordnungsgemaéafe Durch-
fuhrung des Auftrags erforderlichen Angaben, insbesondere die Klassi-
fizierung nach dem einschlagigen Gefahrgutrecht, mitzuteilen.
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Der Spediteur ist nicht verpflichtet, die nach Ziffer 3.3 bis 3.5 gemach-
ten Angaben nachzuprifen oder zu erganzen.

Der Spediteur ist nicht verpflichtet, die Echtheit der Unterschriften auf
irgendwelchen das Gut betreffenden Mitteilungen oder sonstigen
Schriftstlicken oder die Befugnis der Unterzeichner zu prufen, es sei
denn, daf an der Echtheit oder der Befugnis begriindete Zweifel be-
stehen.

Verpackung, Gestellung von Ladehilfs- und Packmitteln, Verwie-
gung und Untersuchung des Gutes

Der dem Spediteur erteilte Auftrag umfal3t mangels Vereinbarung nicht
die Verpackung des Gutes,

die Verwiegung, Untersuchung, Mal3hahmen zur Erhaltung oder Besse-
rung des Gutes und seiner Verpackung, es sei denn, dies ist geschafts-

ublich,

die Gestellung und den Tausch von Paletten oder sonstigen Ladehilfs-
und Packmitteln.

Werden diese nicht Zug-um-Zug getauscht, erfolgt eine Abholung nur,
wenn ein neuer Auftrag erteilt wird. Dies gilt nicht, wenn der Tausch auf
Veranlassung des Spediteurs unterbleibt.

Die Tatigkeiten nach Ziffer 4.1 sind gesondert zu verguten.

Zollamtliche Abwicklung

Der Auftrag zur Versendung nach einem Bestimmungsort im Ausland
schlief3t den Auftrag zur zollamtlichen Abfertigung ein, wenn ohne sie
die Beforderung bis zum Bestimmungsort nicht ausfuhrbar ist.

Fur die zollamtliche Abfertigung kann der Spediteur neben den tatsach-
lich auflaufenden Kosten eine besondere Vergitung berechnen.

Der Auftrag, unter Zollverschluf3 eingehende Sendungen zuzufihren
oder frei Haus zu liefern, schlief3t die Ermachtigung fiir den Spediteur
ein, Uber die Erledigung der erforderlichen Zollférmlichkeiten und die
Auslegung der zollamtlich festgesetzten Abgaben zu entscheiden.

Verpackungs- und Kennzeichnungspflichten des Auftraggebers

Die Packsticke sind vom Auftraggeber deutlich und haltbar mit den fur
ihre auftragsgemalfe Behandlung erforderlichen Kennzeichen zu verse-
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hen, wie Adressen, Zeichen, Nummern, Symbolen fir Handhabung und
Eigenschaften; alte Kennzeichen missen entfernt oder unkenntlich ge-
macht sein.

Dartber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet,

zu einer Sendung gehdrende Packstlcke als zusammengehorig
leicht erkennbar zu kennzeichnen;

Packstticke so herzurichten, daf3 ein Zugriff auf den Inhalt ohne Hinter-
lassen aul3erlich sichtbarer Spuren nicht moglich ist (Klebeband, Um-
reifungen oder ahnliches sind nur ausreichend, wenn sie individuell ge-
staltet oder sonst schwer nhachahmbar sind; eine Umwickelung mit Folie
nur, wenn diese verschweil3t ist);

bei einer im Spediteursammelgutverkehr abzufertigenden Sendung, die
aus mehreren Stuicken oder Einheiten mit einem Gurtmalf3 (grof3ter Um-
fang zuziglich langste Kante) von weniger als 1 m besteht, diese zu
grolBeren Packstiicken zusammenzufassen;

bei einer im Hangeversand abzufertigenden Sendung, die aus mehre-
ren Stucken besteht, diese zu Griffeinheiten in geschlossenen Hullen
zusammenzufassen;

auf Packstiicken von mindestens 1 000 kg Rohgewicht die durch das
Gesetz Uber die Gewichtsbezeichnung an schweren auf Schiffen befor-
derten Frachtstlcken vorgeschriebene Gewichtsbezeichnung anzubrin-
gen.

Packstiicke sind Einzelstiicke oder vom Auftraggeber zur Abwicklung
des Auftrags gebildete Einheiten, z.B. Kisten, Gitterboxen, Paletten,
Griffeinheiten, geschlossene Ladegefal3e, wie gedeckt gebaute oder
mit Planen versehene Waggons, Auflieger oder Wechselbriicken, Con-
tainer, Iglus.

Kontrollpflichten des Spediteurs

Der Spediteur ist verpflichtet, an Schnittstellen

die Packstiicke auf Vollzahligkeit und Identitat sowie aufRerlich erkenn-
bare Schaden und Unversehrtheit von Plomben und Verschlissen zu

Uberprufen und

UnregelmaRigkeiten zu dokumentieren (z.B. in den Begleitpapieren o-
der durch besondere Benachrichtigung).

Schnittstelle ist jeder Ubergang der Packstiicke von einer Rechtsper-
son auf eine andere sowie die Ablieferung am Ende jeder Beférde-
rungsstrecke.
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Quittung

Auf Verlangen des Auftraggebers erteilt der Spediteur eine Empfangs-
bescheinigung.

In der Empfangsbescheinigung bestétigt der Spediteur nur die Anzahl
und Art der Packstticke, nicht jedoch deren Inhalt, Wert oder Gewicht.
Bei Massengitern, Wagenladungen und dergleichen enthélt die Emp-
fangsbescheinigung im Zweifel keine Bestatigung des Rohgewichts o-
der der anders angegebenen Menge des Gutes.

Als Ablieferungsnachweis hat der Spediteur vom Empfanger eine Emp-
fangsbescheinigung tber die im Auftrag oder in sonstigen Begleit-
papieren genannten Packstiicke zu verlangen. Weigert sich der Emp-
fanger, die Empfangsbescheinigung zu erteilen, so hat der Spediteur
Weisung einzuholen. Ist das Gut beim Empfanger bereits ausgeladen,
so ist der Spediteur berechtigt, es wieder an sich zu nehmen.

Weisungen

Eine Uber das Gut erteilte Weisung bleibt flr den Spediteur bis zu ei-
nem Widerruf des Auftraggebers mal3gebend.

Mangels ausreichender oder ausfuhrbarer Weisung darf der Spediteur
nach seinem pflichtgemaRen Ermessen handeln.

Ein Auftrag, das Gut zur Verfiigung eines Dritten zu halten, kann nicht
mehr widerrufen werden, sobald die Verfiigung des Dritten beim Spe-
diteur eingegangen ist.

Frachtiberweisung, Nachnahme

Die Mitteilung des Auftraggebers, der Auftrag sei unfrei abzufertigen
oder der Auftrag sei fur Rechnung des Empféangers oder eines Dritten
auszufihren, berdhrt nicht die Verpflichtung des Auftraggebers gegen-
Uber dem Spediteur, die Vergitung sowie die sonstigen Aufwendungen
zu tragen.

Die Mitteilung nach Ziffer 10.1 enthélt keine Nachnahmeweisung.
Fristen

Mangels Vereinbarung werden Verlade- und Lieferfristen nicht gewahr-
leistet, ebensowenig eine bestimmte Reihenfolge in der Abfertigung von

Gutern gleicher Beforderungsart.

Unberiihrt bleibt die gesetzliche Haftung des Spediteurs fiir eine Uber-
schreitung der Lieferfrist.
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Hindernisse

Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich des Spediteurs zu-
zurechnen sind, befreien ihn fur die Zeit ihrer Dauer von den Verpflich-
tungen, deren Erfullung unmoglich geworden ist.

Im Falle der Befreiung nach Satz 1 sind der Spediteur und der Auftrag-
geber berechtigt, vom Vertrage zuriickzutreten, auch wenn der Auftrag
schon teilweise ausgefuhrt worden ist.

Tritt der Spediteur oder Auftraggeber zurlick, so sind dem Spediteur die
Kosten zu erstatten, die er fur erforderlich halten durfte oder die flr den
Auftraggeber von Interesse sind.

Der Spediteur hat nur im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht zu prifen und
den Auftraggeber darauf hinzuweisen, ob gesetzliche oder behdrdliche
Hindernisse fur die Versendung (z.B. Ein- und Ausfuhrbeschrankun-
gen) vorliegen. Soweit der Spediteur jedoch durch 6ffentliche Bekannt-
machungen oder in den Vertragsverhandlungen den Eindruck erweckt
hat, Uber besondere Kenntnisse fur bestimmte Arten von Geschéften
zu verfugen, hat er vorstehende Prufungs- und Hinweispflichten ent-
sprechend zu erftllen.

Vom Spediteur nicht zu vertretende 6ffentlich-rechtliche Akte bertihren
die Rechte des Spediteurs gegeniiber dem Auftraggeber nicht; der Auf-
traggeber haftet dem Spediteur fur alle aus solchen Ereignissen entste-
henden Folgen. Etwaige Anspriche des Spediteurs gegentber dem
Staat oder einem sonstigen Dritten werden hierdurch nicht berthrt.

Ablieferung

Die Ablieferung erfolgt mit befreiender Wirkung an jede im Geschaft
oder Haushalt des Empfangers anwesende Person, es sei denn, es be-
stehen begrindete Zweifel an deren Empfangsberechtigung.

Auskunfts- und Herausgabepflicht des Spediteurs

Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen
Nachrichten zu geben, auf Verlangen tber den Stand des Geschéftes
Auskunft zu geben und nach dessen Ausfiilhrung Rechenschaft abzule-
gen; zur Offenlegung der Kosten ist er jedoch nur verpflichtet, wenn er
fir Rechnung des Auftraggebers tatig wird.
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Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Aus-
fuhrung des Geschafts erhalt und was er aus der Geschaftsfihrung er-
langt, herauszugeben.

Lagerung

Die Lagerung erfolgt nach Wahl des Spediteurs in dessen eigenen oder
fremden Lagerrdumen. Lagert der Spediteur bei einem fremden Lager-
halter ein, so hat er dessen Namen und den Lagerort dem Auftraggeber
unverziglich schriftlich bekanntzugeben oder, falls ein Lagerschein
ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken.

Dem Auftraggeber steht es frei, die Lagerrdume zu besichtigen oder
besichtigen zu lassen. Einwande oder Beanstandungen gegen die Un-
terbringung des Gutes oder gegen die Wahl des Lagerraumes muf3 er
unverziglich vorbringen. Macht er von dem Besichtigungsrecht keinen
Gebrauch, so begibt er sich aller Einwande gegen die Art und Weise
der Unterbringung, soweit die Wahl des Lagerraumes und die Unter-
bringung unter Wahrung der Sorgfalt eines ordentlichen Spediteurs er-
folgt ist.

Das Betreten des Lagers ist dem Auftraggeber nur in Begleitung des
Spediteurs zu dessen Geschaftsstunden erlaubt.

Nimmt der Auftraggeber Handlungen mit dem Gut vor (z.B. Probeent-
nahme), so kann der Spediteur verlangen, dal3 Anzahl, Gewicht und
Beschaffenheit des Gutes gemeinsam mit dem Auftraggeber festge-
stellt wird. Kommt der Auftraggeber diesem Verlangen nicht nach, ist
die Haftung des Spediteurs flr spater festgestellte Schaden ausge-
schlossen, es sei denn, der Schaden ist nicht auf die vorgenommenen
Handlungen mit dem Gut zurtckzufthren.

Der Auftraggeber haftet fir alle Schaden, die er, seine Angestellten
oder Beauftragten beim Betreten des Lagers oder beim Betreten oder
Befahren des Lagergrundstiickes dem Spediteur, anderen Einlagerern
oder sonstigen Dritten zufligen, es sei denn, dal? den Auftraggeber,
seine Angestellten oder Beauftragten kein Verschulden trifft.

Bei Inventurdifferenzen kann der Spediteur bei gleichzeitigen Fehl- und
Mehrbestdnden desselben Auftraggebers eine wertmallige Saldierung
des Lagerbestandes vornehmen.

Entstehen dem Spediteur begriindete Zweifel, ob seine Ansprtiche
durch den Wert des Gutes sichergestellt sind, so ist er berechtigt, dem
Auftraggeber eine angemessene Frist zu setzen, in der dieser entweder
fur Sicherstellung der Anspriiche des Spediteurs oder fur anderweitige
Unterbringung des Gutes Sorge tragen kann. Kommt der Auftraggeber
diesem Verlangen nicht nach, so ist der Spediteur zur Kiindigung ohne
Kindigungsfrist berechtigt.
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Angebote und Vergitung

Angebote des Spediteurs und Vereinbarungen mit ihm Uber Preise und
Leistungen beziehen sich stets nur auf die namentlich aufgefiihrten ei-
genen Leistungen oder Leistungen Dritter und nur auf Gut normalen
Umfangs, normalen Gewichts und normaler Beschaffenheit; sie setzen
normale unveranderte Beforderungsverhéltnisse, ungehinderte Verbin-
dungswege, Moglichkeit unmittelbarer sofortiger Weiterversendung so-
wie Weitergeltung der bisherigen Frachten, Valutaverhéltnisse und Ta-
rife, welche der Vereinbarung zugrunde lagen, voraus, es sei denn, die
Veranderungen sind unter Beriicksichtigung der Umstande vorherseh-
bar gewesen. Ein Vermerk, wie etwa "zuzlglich der tblichen Neben-
spesen”, berechtigt den Spediteur, Sondergebihren und Sonderausla-
gen zusatzlich zu berechnen.

Alle Angebote des Spediteurs gelten nur bei unverzuglicher Annahme
zur sofortigen Ausfihrung des betreffenden Auftrages, sofern sich
nichts Gegenteiliges aus dem Angebot ergibt, und nur, wenn bei Ertei-
lung des Auftrages auf das Angebot Bezug genommen wird.

Wird ein Auftrag gekindigt oder entzogen, so stehen dem Spediteur
die Anspriche nach 88 415, 417 HGB zu.

Wird ein Nachnahme- oder sonstiger Einziehungsauftrag nachtréglich
zurtickgezogen, oder geht der Betrag nicht ein, kann der Spediteur
dennoch Provision erheben.

Lehnt der Empféanger die Annahme einer ihm zugerollten Sendung ab,
oder ist die Ablieferung aus Griinden, die der Spediteur nicht zu vertre-
ten hat, nicht moéglich, so steht dem Spediteur fir die Rickbeférderung
Rollgeld in gleicher Hohe wie fur die Hinbeférderung zu.

Aufwendungen des Spediteurs, Freistellungsanspruch

Der Spediteur hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die er den
Umstanden nach fur erforderlich halten durfte.

Der Auftrag, ankommendes Gut in Empfang zu nehmen, ermachtigt
den Spediteur, verpflichtet ihn aber nicht, auf dem Gut ruhende Frach-
ten, Wertnachnahmen, Zélle, Steuern und sonstige Abgaben sowie
Spesen auszulegen.

Von Frachtforderungen, Havarieeinschiissen oder -beitragen, Zdéllen,
Steuern und sonstigen Abgaben, die an den Spediteur, insbesondere
als Verfugungsberechtigten oder als Besitzer fremden Gutes gestellt
werden, hat der Auftraggeber den Spediteur auf Aufforderung sofort zu
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befreien, wenn sie der Spediteur nicht zu vertreten hat. Der Spediteur
ist berechtigt, nach pflichtgemaliem Ermessen die zu seiner Sicherung
oder Befreiung geeigneten Mal3nahmen zu ergreifen. Sofern nicht die
Notwendigkeit sofortigen Handelns geboten ist, hat der Spediteur Wei-
sung einzuholen.

Der Auftraggeber hat den Spediteur in geschaftsublicher Weise recht-
zeitig auf alle 6ffentlich-rechtlichen, z.B. zollrechtlichen oder Dritten ge-
genuber bestehenden, z.B. markenrechtlichen Verpflichtungen auf-
merksam zu machen, die mit dem Besitz des Gutes verbunden sind,
soweit nicht aufgrund des Angebots des Spediteurs davon auszugehen
ist, dal3 diese Verpflichtungen ihm bekannt sind.

Rechnungen, Verzug, fremde Wé&hrungen
Rechnungen des Spediteurs sind sofort zu begleichen.

Zahlungsverzug tritt, ohne dal es einer Mahnung oder sonstiger Vor-
aussetzungen bedarf, spatestens 10 Tage nach Zugang der Rechnung
ein, sofern er nicht nach dem Gesetz schon vorher eingetreten ist.

Der Spediteur darf im Falle des Verzuges Zinsen in Héhe von 3 % p.a.
Uber dem zum Zeitpunkt des Eintritts des Verzuges geltenden Basis-
zinssatz der Deutschen Bundesbank berechnen.

Der Spediteur ist berechtigt, von auslandischen Auftraggebern oder
Empfangern nach seiner Wahl Zahlung in ihrer Landeswéhrung oder in
deutscher Wahrung zu verlangen.

Schuldet der Spediteur fremde Wahrung, oder legt er fremde Wahrung
aus, so ist er berechtigt, entweder Zahlung in der fremden oder in deut-
scher Wahrung zu verlangen. Verlangt er deutsche Wéahrung, so erfolgt
die Umrechnung zu dem am Tage der Zahlung amtlich festgesetzten
Kurs, es sei denn, daf} nachweisbar ein anderer Kurs zu zahlen oder
gezahlt worden ist.

Aufrechnung, Zuriickbehaltung

Gegeniber Ansprichen aus dem Verkehrsvertrag und damit zusam-

menhangenden aul3ervertraglichen Ansprlichen ist eine Aufrechnung
oder Zurtckbehaltung nur mit falligen Gegenansprichen zulassig, de-
nen ein Einwand nicht entgegensteht.

Pfand- und Zurtckbehaltungsrecht

Der Spediteur hat wegen aller falligen und nicht falligen Forderungen,
die ihm aus den in Ziffer 2.1 genannten Tatigkeiten an den Auftragge-
ber zustehen, ein Pfandrecht und ein Zurtickbehaltungsrecht an den in
seiner Verfigungsgewalt befindlichen Guitern oder sonstigen Werten.
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Das Pfand- und Zurtckbehaltungsrecht geht nicht Gber das gesetzliche
Pfand- und Zuriickbehaltungsrecht hinaus.

Der Spediteur darf ein Pfand- oder Zurtickbehaltungsrecht wegen For-
derungen aus anderen mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Ver-
kehrsvertragen nur ausiiben, soweit sie unbestritten sind oder wenn die
Vermogenslage des Schuldners die Forderung des Spediteurs gefahr-
det.

An die Stelle der in § 1234 BGB bestimmten Frist von einem Monat tritt
in allen Fallen eine solche von zwei Wochen.

Ist der Auftraggeber im Verzug, so kann der Spediteur nach erfolgter
Verkaufsandrohung von den in seinem Besitz befindlichen Gutern und
Werten eine solche Menge, wie nach seinem pflichtgemalien Ermes-
sen zur Befriedigung erforderlich ist, freihandig verkaufen.

Fir den Pfand- oder Selbsthilfeverkauf kann der Spediteur in allen Fal-
len eine Verkaufsprovision vom Nettoerlds in Hohe von ortsiblichen
Satzen berechnen.

Versicherung des Gutes

Der Spediteur besorgt die Versicherung des Gutes (z.B. Transport- o-
der Lagerversicherung) unbeschadet der Ziffer 29 nur aufgrund einer
schriftlichen Vereinbarung unter Angabe der Versicherungssumme und
den zu deckenden Gefahren. Im Zweifel hat der Spediteur nach pflicht-
gemaliem Ermessen uber Art und Umfang der Versicherung zu ent-
scheiden und sie zu marktiblichen Bedingungen abzuschliel3en.

Ist der Spediteur Versicherungsnehmer, ermachtigt er auf Wunsch den
Auftraggeber, selbst die Anspriiche gegen den Versicherer geltend zu
machen. Zur Verfolgung der Versicherungsanspriiche ist der Spediteur
nur aufgrund besonderen Auftrags und nur fir Rechnung und Gefahr
des Auftraggebers verpflichtet.

Fur die Versicherungsbesorgung, Einziehung des Entschadigungsbe-
trages und sonstige Tatigkeiten bei Abwicklung von Versicherungsfal-
len und Havarien steht dem Spediteur eine besondere Vergutung ne-
ben dem Ersatz seiner Auslagen zu.

Haftung des Spediteurs, Abtretung von Ersatzanspriichen

Der Spediteur haftet bei all seinen Téatigkeiten (Ziffer 2.1) nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Es gelten jedoch die folgenden Regelungen,
soweit zwingende oder AGB-feste Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmen.
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Soweit der Spediteur nur den Abschlul3 der zur Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen erforderlichen Vertrage schuldet, haftet er nur fur die
sorgfaltige Auswahl der von ihm beauftragten Dritten.

In allen Fallen, in denen der Spediteur fur Verlust oder Beschadigung
des Gutes zu haften hat, hat er Wert- und Kostenersatz entsprechend
88 429, 430 HGB zu leisten.

Soweit die 88 425 ff und 461 Abs. 1 HGB nicht gelten, haftet der Spe-
diteur fur Schaden, die entstanden sind aus

- ungenugender Verpackung oder Kennzeichnung des Gutes
durch den Auftraggeber oder Diritte;

- vereinbarter oder der Ubung entsprechender Aufbewahrung im
Freien

- schwerem Diebstahl oder Raub (88 243, 244, 249 StGB);

- hoherer Gewalt, Witterungseinfliissen, Schadhaftwerden von
Geraten oder Leitungen, Einwirkung anderer Guter, Beschadi-
gung durch Tiere, naturlicher Veranderung des Gutes

nur insoweit, als ihm eine schuldhafte Verursachung des Schadens
nachgewiesen wird. Konnte ein Schaden aus einem der vorstehend
aufgefiihrten Umstanden entstehen, so wird vermutet, daf3 er aus die-
sem entstanden ist.

Hat der Spediteur aus einem Schadenfall Anspriche gegen einen Drit-
ten, fur den er nicht haftet, oder hat der Spediteur gegen einen Dritten
seine eigene Haftung Gbersteigende Ersatzanspriiche, so hat er diese
Anspriiche dem Auftraggeber auf dessen Verlangen abzutreten, es sei
denn, daf3 der Spediteur aufgrund besonderer Abmachung die Verfol-
gung der Anspruche fir Rechnung und Gefahr des Auftraggebers tber-
nimmt.

Der Auftraggeber kann auch verlangen, dal? der Spediteur ihm die ge-
samten Anspriche gegen den Dritten erfullungshalber abtritt. § 437
HGB bleibt unberthrt.

Soweit die Anspriche des Auftraggebers vom Spediteur oder aus der
Speditionsversicherung befriedigt worden sind, erstreckt sich der Ab-
tretungsanspruch nur auf den die Leistung des Spediteurs bzw. der
Versicherung tbersteigenden Teil des Anspruchs gegen den Dritten.

Haftungsbegrenzungen
Die Haftung des Spediteurs bei Verlust oder Beschadigung des

Gutes (Guterschaden) ist mit Ausnahme der verflgten Lagerung
der Hohe nach begrenzt
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auf €5 fur jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung;

bei einem Schaden, der an dem Gut wahrend des Transports mit
einem Beforderungsmittel eingetreten ist, abweichend von Ziffer
23.1.1 auf den fur diese Beférderung gesetzlich festgelegten Haf-
tungshdchstbetrag;

bei einem Verkehrsvertrag tber eine Beférderung mit verschie-
denartigen Beforderungsmitteln unter Einschlul} einer Seebeférde-
rung, abweichend von Ziffer 23.1.1. auf 2 SZR fur jedes Kilogramm.

in jedem Schadenfall hochstens auf einen Betrag von € 1 Mio. oder
2 SZR fur jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag hdher ist.

Sind nur einzelne Packstiicke oder Teile der Sendung verloren o-
der beschadigt worden, berechnet sich die Haftungshdchstsumme
nach dem Rohgewicht

- der gesamten Sendung, wenn die gesamte Sendung entwer-
tet ist,

- des entwerteten Teils der Sendung, wenn nur ein Teil der
Sendung entwertet ist.

Die Haftung des Spediteurs fur andere als Guterschaden mit Aus-
nahme von Personenschaden und Sachschaden an Drittgut ist der
Hohe nach begrenzt auf den dreifachen Betrag des Spediteurent-
geltes je Schadenfall.

Die Haftung des Spediteurs ist in jedem Fall, unabhéngig davon,
wie viele Anspruche aus einem Schadenereignis erhoben werden,
begrenzt auf € 5 Mio. je Schadenereignis oder 2 SZR fir jedes Ki-
logramm der verlorenen und beschéadigten Giter, je nachdem,
welcher Betrag hoher ist, bei mehreren Geschadigten haftet der
Spediteur anteilig im Verhaltnis ihrer Anspriche.

Fur die Berechnung des SZR gilt § 431 Abs. 4 HGB.

Haftungsbegrenzungen bei verfugter Lagerung

Die Haftung des Spediteurs bei Verlust oder Beschadigung des Gutes
(Guterschaden) ist bei einer verfligten Lagerung begrenzt

auf € 5 fur jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung,

hdchstens € 5.000 je Schadenfall; besteht der Schaden eines Auf-
traggebers in einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lager-
bestandes (Ziffer 15.6), so ist die Haftungshéhe auf € 25.000 begrenzt,
unabh&ngig von der Zahl der fur die Inventurdifferenz ursachlichen
Schadenfélle. In beiden Fallen bleibt Ziffer 24.1.1 unberihrt.
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Ziffer 23.2 gilt entsprechend.

Die Haftung des Spediteurs fur andere als Guterschaden mit Ausnah-
me von Personenschaden und Sachschaden an Drittgut ist bei einer
verfuigten Lagerung begrenzt auf € 5.000 je Schadenfall.

Die Haftung des Spediteurs ist in jedem Fall, unabhangig davon, wie
viele Anspriiche aus einem Schadenereignis erhoben werden, auf € 5
Mio. je Schadenereignis begrenzt; bei mehreren Geschadigten haftet
der Spediteur anteilig im Verhaltnis ihrer Ansprtiche.

Beweislast

Der Auftraggeber hat im Schadenfall zu beweisen, dal3 dem Spediteur
ein Gut bestimmter Menge und Beschaffenheit ohne aul3erlich erkenn-
bare Schaden (§ 438 HGB) uibergeben worden ist. Der Spediteur hat zu
beweisen, dal3 er das Gut, wie er es erhalten hat, abgeliefert hat.

Der Beweis dafir, dafd ein Guterschaden wahrend des Transports mit
einem Beftrderungsmittel (Ziffer 23.1.2) eingetreten ist, obliegt demje-
nigen, der dies behauptet. Bei unbekanntem Schadenort hat der Spe-
diteur auf Verlangen des Auftraggebers oder Empfangers den Ablauf
der Beforderung anhand einer Schnittstellendokumentation (Ziffer 7)
darzulegen. Es wird vermutet, daf3 der Schaden auf derjenigen Befor-
derungsstrecke eingetreten ist, fir die der Spediteur eine vorbehalts-
lose Quittung nicht vorlegt.

Der Spediteur ist verpflichtet, durch Einholung von Auskinften und Be-
weismitteln fur die Feststellung zu sorgen, wo der geltend gemachte
Schaden eingetreten ist.

Aulervertragliche Anspriche
Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und -beschrankungen gelten
entsprechend 88 434, 436 HGB auch fiur aul3ervertragliche Anspriche.

Qualifiziertes Verschulden

Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und -begrenzungen gelten
nicht, wenn der Schaden verursacht worden ist

durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Spediteurs oder seiner
leitenden Angestellten oder durch Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten, wobei Ersatzanspriiche in letzterem Fall begrenzt sind auf
den vorhersehbaren, typischen Schaden;
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in den Fallen der 88 425 ff, 461 Abs. 1 HGB durch den Spediteur oder
die in 88 428, 462 HGB genannten Personen vorsatzlich oder leichtfer-
tig und in dem Bewul3tsein, dal3 ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit
eintreten werde.

Schadenanzeige

Fir die Anzeige eines Schadens findet § 438 HGB Anwendung.

Speditionsversicherung
Der Spediteur ist verpflichtet, bei einem Versicherer seiner Wahl

seine verkehrsvertragliche Haftung nach den ADSp und nach dem Ge-
setz durch eine Versicherung abzudecken (Haftungsversicherung);

Schéden zu versichern, die dem Auftraggeber bei der Ausfiihrung des
Verkehrsvertrages erwachsen konnen (Schadenversicherung), sofern
nach den diesen ADSp als Anlage beigefligten Mindestbedingungen fur
die Speditionsversicherung Versicherungsschutz besteht.

Die Verpflichtung zur Eindeckung einer Schadenversicherung nach Zif-
fer 29.1.2 besteht nicht, wenn

der Auftraggeber schriftlich darauf verzichtet;

der Auftraggeber mit dem Spediteur eine gesonderte schriftliche Einzel-
vereinbarung Uber den ersatzweisen Abschlul3 einer Schadenversiche-
rung schliefl3t, die ganz oder teilweise zum Nachteil des Auftraggebers
von den diesen ADSp als Anhang beigefligten Mindestbedingungen fur
die Speditionsversicherung abweicht.

Der vom Spediteur geman Ziffer 29.1 abzuschliel3ende Versicherungs-
vertrag darf

- fur die Haftungsversicherung in seinem Deckungsumfang ein-
schlie3lich der die Pflichtversicherung und den Direktanspruch
betreffenden Bedingungen

- fur die Schadenversicherung in seinem Deckungsumfang und im
Hinblick auf den versicherten Personenkreis

nicht zum Nachteil des Auftraggebers von den diesen ADSp als An-
hang beigefiigten Mindestbedingungen fir die Speditionsversicherung
abweichen.

Hat der Spediteur keine Haftungsversicherung geman Ziffer 29.1.1 ab-
geschlossen, darf er sich dem Auftraggeber gegenuber nicht auf die
ADSp berufen. Gleiches gilt, wenn der Spediteur keine Schadenversi-
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cherung gemal Ziffer 29.1.2 abgeschlossen hat; Ziffer 29.2 bleibt un-
berthrt.

Der Spediteur hat dem Auftraggeber anzuzeigen, welche Speditions-
versicherung und bei wem er diese gezeichnet hat.

Der Spediteur als Versicherungsnehmer der Speditionsversicherung
schuldet dem Versicherer die Pramie der Haftungs- und Schadenversi-
cherung. Den Aufwand fir die Pramie der Haftungsversicherung tragt
der Spediteur selbst. Den Aufwand fur die Pramie der Schadenversi-
cherung, den der Spediteur fur jeden einzelnen Verkehrsvertrag auf-
tragsbezogen zu erheben, zu dokumentieren und in voller Hohe aus-
schlief3lich fir diese Versicherungsdeckung an den Versicherer abzu-
fuhren hat, hat der Auftraggeber dem Spediteur zu ersetzen.

Die Pflicht des Auftraggebers zum Ersatz der Pramie der Schadenver-
sicherung gemaln Ziffer 29.6 ist beschrankt auf den Pramienanteil, der
zur Deckung des nicht unter die Haftung des Spediteurs fallenden
Schadenanteils bestimmt, risikogerecht kalkuliert und marktiblich ist.

Ubersteigt die Pramie das marktiibliche Niveau der diesen ADSp als
Anhang beigefugten Mindestbedingungen fur die Speditionsversiche-
rung, besteht ein dartber hinausgehender Erstattungsanspruch nur,

wenn die héhere Pramie auf einen erweiterten Deckungsumfang zu-

rackzufihren ist und dieser nach dem Inhalt des konkreten Verkehrs-
vertrages objektiv im Interesse des Auftraggebers liegt.

Der Beweis flr die Marktublichkeit der nach Ziffer 29.7 dem Auftragge-
ber in Rechnung gestellten Pramie obliegt dem Spediteur. Gleiches gilt
fur die Interessengerechtheit der Erweiterung des Deckungsumfangs im
Sinne von Ziffer 29.8.

Bestehen begrindete Zweifel an der Markttblichkeit der berechneten
Pramie, kdnnen Spediteur oder Auftraggeber eine von den empfehlen-
den Verb&nden unter Beteiligung der Versicherungswirtschaft einzu-
richtende Schiedsstelle anrufen.

Entsteht im Rahmen der Schadenversicherung (Ziffer 29.1.2) bei einem
Auftraggeber Sanierungsbedarf, so kann der Spediteur wegen seines
Mehraufwandes einen angemessenen Zuschlag zu der nach den Be-
dingungen der Speditionsversicherung abzuflihrenden Pramie zuzug-
lich Versicherungsteuer oder eine andere Sanierungsmaf3nahme ver-
langen.

Kommt hiertiber keine Vereinbarung zustande, so ist der Spediteur be-
rechtigt, diesen Auftraggeber durch schriftliche Erklarung unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat vom Deckungsschutz der Schaden-
versicherung auszuschliel3en (reziprokes Verbot).

Der Auftraggeber unterwirft sich sowie alle Personen, in deren Inter-
esse oder fur deren Rechnung er handelt, allen Bedingungen der nach
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dieser Ziffer abgeschlossenen Schadenversicherung, sofern diese den
im Anhang zu diesen ADSp beigefligten Mindestbedingungen fir die
Speditionsversicherung entsprechen. Insbesondere hat er fur die recht-
zeitige Schadenmeldung an den Versicherer oder an den Spediteur zu
sorgen. Erfolgt die Schadenmeldung beim Spediteur, so ist dieser zur
unverzuglichen Weiterleitung an den Versicherer verpflichtet.

Erfullungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Der Erfullungsort ist fiir alle Beteiligten der Ort derjenigen Niederlas-
sung des Spediteurs, an die der Auftrag gerichtet ist.

Der Gerichtsstand fur alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem Auftrags-
verhaltnis oder im Zusammenhang damit entstehen, ist fur alle Betei-
ligten, soweit sie Kaufleute sind, der Ort derjenigen Niederlassung des
Spediteurs, an die der Auftrag gerichtet ist; fir Anspriiche gegen den
Spediteur ist dieser Gerichtsstand ausschlief3lich.

Fur die Rechtsbeziehungen des Spediteurs zum Auftraggeber oder zu
seinen Rechtsnachfolgern gilt deutsches Recht.
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MINDESTBEDINGUNGEN
far die
SPEDITIONSVERSICHERUNG (SpV)

l. Allgemeines
Il. Haftungsversicherung des Spediteurs
lll. Schadenversicherung des Wareninteressenten
IV. Pramie, Anmeldung, Zahlung und Sanierung
V. SchluZbestimmungen

Allgemeines

Gegenstand der Versicherung
Verkehrsvertrage

Gegenstand der Versicherung sind Verkehrsvertradge des Spediteurs
als Auftragnehmer Uber alle Arten von Verrichtungen des Spediteurs,
gleichgultig, ob sie Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonstige Ublicher-
weise zum Speditionsgewerbe gehdrende Geschafte betreffen. Hierzu
zahlen auch speditionstibliche logistische Leistungen, wenn diese mit
der Beférderung oder Lagerung von Gutern im Zusammenhang stehen.

Versicherungsnehmer

Die Versicherung erfal3t Verkehrsvertrage des Spediteurs als Rechts-
person unter Einschluf? aller Haupt- und Nebenbetriebe. Andere Be-
triebe kbnnen nach Vereinbarung in die Versicherung einbezogen wer-
den.

Doppelfunktion der Versicherung

Versichert sind

der Spediteur (Versicherungsnehmer) gegen seine Haftung aus Ver-
kehrsvertragen (Haftungsversicherung II) und

der Wareninteressent (Versicherter) gegen Guter-, Guterfolge- und rei-

ne Vermogensschaden (Schadenversicherung 1l1); der Versicherte
kann Uber seinen Versicherungsanspruch verfugen.

Il. Haftungsversicherung des Spediteurs



3.1

3.2

3.3

3.4

5.1

5.2

18

Funktion und Inhalt der Versicherung

Versichert ist die Haftung des Spediteurs als Auftragnehmer aus Ver-
kehrsvertrdgen nach ADSp, wenn und soweit diese gelten, sonst die fur
Verkehrsvertrage geltende gesetzliche Haftung.

Die Versicherung umfal3t die Befriedigung begriindeter und die Abwehr
unbegriindeter Schadensersatzanspriiche, die gegen den Spediteur als
Auftragnehmer eines Verkehrsvertrags erhoben werden.

Der Versicherer ersetzt dem Spediteur die Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung eines ersatzpflichtigen Schadens, soweit er sie
den Umstanden nach fur geboten halten durfte.

Der Versicherer ersetzt dem Spediteur den Beitrag, den er zur grof3en
Haverei aufgrund einer nach Gesetz oder den York-Antwerpener-Re-
geln oder den Rhein-Regeln IVR 1979 aufgemachten Dispache zu lei-
sten hat, soweit durch die Haverei-Mal3regel ein dem Versicherer zur
Last fallender Schaden abgewendet werden sollte.

Der Versicherer ersetzt dem Spediteur Fehlleitungskosten bis zu 50 %
des Wertes des Gutes, htchstens € 5.000 je Sendung.

Raumlicher Geltungsbereich

Die Haftungsversicherung des Spediteurs umfaldt Verkehrsvertrage
weltweit. Vom Auftraggeber gegentber dem Spediteur verfligte Lage-
rungen sind jedoch nur in den europaischen Gebieten der Landerliste
geman Ziff. 12.1 versichert.

Pflichtversicherung / Direktanspruch

Die Vorschriften tber die Pflichtversicherung (88 158 c ff VVG) finden,
soweit die fur den Spediteur geltende gesetzliche Versicherungspflicht
reicht, unmittelbar und im tbrigen entsprechende Anwendung (Lei-
stungspflicht der Versicherer gegeniber dem Geschadigten, auch
wenn sie gegenuber dem Spediteur leistungsfrei sind, z.B. wegen Ver-
letzung der Pramienzahlungspflicht oder einer Obliegenheit).

Der Geschadigte kann seinen Schadensersatzanspruch auch direkt
gegen den Versicherer geltend machen (Direktanspruch).
Versicherungsausschlisse bzw. —einschrankungen

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftungsanspriche
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aus Schaden durch Krieg oder kriegsahnliche Ereignisse, Burgerkrieg,
Aufruhr, Streik oder Kernenergie;

die Ublicherweise Gegenstand einer Umwelt-, Produkt-, Kraftfahrzeug-
oder allgemeinen Haftpflichtversicherung sind;

aufgrund vertraglicher, im Speditionsgewerbe allgemein nicht tblicher
Vereinbarungen, wie Vertragsstrafen, Lieferfristgarantien usw., sowie
aus Vereinbarungen, soweit sie tber die Haftung nach ADSp oder die
fur Verkehrsvertrage geltende gesetzliche Haftung hinausgehen, wie
z.B. Wert- oder Interessevereinbarungen nach Art. 24, 26 CMR,;

wegen Schaden, die strafdhnlichen Charakter haben, z.B. Geldstrafen,
Verwaltungsstrafen, Bul3gelder;

wegen Schéaden, die unmittelbar dadurch entstehen, dal3 Vorschisse,
Erstattungsbetrage o. &. nicht zweckentsprechend verwendet, weiter-
geleitet oder zurtickgezahlt werden. Ein Haftungsanspruch wegen da-
durch verursachter weitergehender Schaden bleibt unberinhrt;

wegen vorsatzlicher Herbeiflihrung des Versicherungsfalls durch den
Spediteur oder einen seiner Reprasentanten; ferner Haftungsanspru-
che aus Verkehrsvertragen uber rechtswidrige Leistungen und Haf-
tungsanspriche im Zusammenhang mit der Durchfiihrung rechtswidri-
ger Leistungen durch den Spediteur oder einen seiner Reprasentanten;

wegen Personenschaden.

Obliegenheiten
Dem Spediteur obliegt es,
vor Eintritt des Versicherungsfalls

im grenzuberschreitenden Stral3engtterverkehr einzusetzende Fahr-
zeuge des eigenen Betriebes mit je zwei voneinander unabhéngig funk-
tionierenden Diebstahlsicherungen auszustatten (hierzu zahlen nicht
Tarschlosser);

fur die Sicherung beladener Fahrzeuge, Container, Wechselbricken
und sonstiger Behalter gegen Diebstahl oder Raub zu sorgen, insbe-
sondere beim Abstellen zur Nachtzeit, an Wochenenden oder Feier-
tagen und wahrend Ruhezeiten;

die in den ADSp vereinbarten Schnittstellenkontrollen im eigenen Be-
trieb durchzufiihren und zu dokumentieren;

nach Eintritt des Versicherungsfalls
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jeden Schadenfall oder geltend gemachten Haftungsanspruch dem
Versicherer unverziiglich, spatestens innerhalb eines Monats, zu mel-
den und alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen vorzulegen;

fur die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen, dem Ver-
sicherer jede notwendige Auskunft zu geben und etwaige Weisungen
zu befolgen;

den Versicherer unverziglich zu benachrichtigen, wenn gerichtlich ge-
gen ihn im Zusammenhang mit einer versicherten Tatigkeit vorgegan-
gen wird, und die erforderlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe, ins-
besondere Widerspruch gegen Mahnbescheide, einzulegen;

ohne Einwilligung des Versicherers keinen Anspruch anzuerkennen
oder zu befriedigen, es sei denn, er konnte nach den Umstanden die
Anerkennung oder Befriedigung nicht ohne offenbare Unbilligkeit ver-
weigern;

sich auf Verlangen und Kosten des Versicherers auf einen Prozel3 mit
dem Anspruchsteller einzulassen und dem Versicherer die Prozel3fih-
rung zu Ubertragen;

jeden Diebstahl, Raub sowie jeden Verkehrsunfall mit méglichem Scha-
den an der Ladung der zustandigen Polizeidienststelle und dem Versi-
cherer unverziglich anzuzeigen sowie bei allen Unféallen, Schaden tber
€ 5.000 und solchen, deren Umfang oder Hohe zweifelhaft sind, den
nachst zustadndigen Havariekommissar zu benachrichtigen und dessen
Weisungen zu befolgen;

mogliche Regrel3anspriche gegen den Schadenstifter, insbesondere
gegen eingesetzte Subunternehmer oder andere Verkehrstrager zu
wahren.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzen der Spediteur oder einer seiner Reprasentanten eine Oblie-
genheit, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
es sei denn, dal3 die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlassigkeit beruht. Bei grob fahrlassiger Verletzung bleibt der Versi-
cherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einflul? we-
der auf den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls, noch
auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillende Obliegenheit
verletzt, so tritt die Leistungsfreiheit des Versicherers auch ohne Kiin-
digung des Versicherungsvertrages ein.

Zusatzliche Inventuren
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Der Versicherer ist berechtigt, bei Verteilungslagern vom Spediteur au-
Ber der Jahresinventur nach Abstimmung zuséatzliche Inventuren zu
verlangen.

Begrenzung der Versicherungsleistung
Die Versicherung ist je Schadenfall begrenzt:
Bei verfugter Lagerung auf € 1,0 Mio.;

bei sonstigen Verkehrsvertrdgen auf € 1,0 Mio. oder einen Betrag von
2 Sonderziehungsrechten im Sinne von 8 431 HGB pro kg, je nachdem,
welcher Betrag hoher ist.

Je Schadenereignis leistet der Versicherer hochstens € 7,5 Mio. Die
durch ein Ereignis mehreren Geschadigten entstandenen Schaden
werden unabhangig von der Anzahl der Geschadigten und der Ver-
kehrsvertrage anteilmafig im Verhaltnis ihrer Anspriiche ersetzt, wenn
sie zusammen die aul3erste Grenze der Versicherungsleistung tber-
steigen.

Schadenbeteiligung

Die Vereinbarung einer Schadenbeteiligung des Spediteurs ist zulassig.

Il Schadenversicherung des Wareninteressenten

Abschlul3 der Schadenversicherung

Die Schadenversicherung wird vom ersten Spediteur abgeschlossen,
der nach ADSp arbeitet. Sie tritt mit Abschlul? des Verkehrsvertrags in
Kraft.

Versicherter/Wareninteressent

Versichert sind als Wareninteressent der Auftraggeber des Spediteurs
sowie jeder, der die Gefahr flr das transportierte oder gelagerte Gut
tragt oder sonst ein in Geld schatzbares Interesse daran hat, dal3 das
Gut die Gefahren der Reise oder der verflgten Lagerung tbersteht und
dal3 die mit dem Spediteur und den eingeschalteten Verkehrstragern
geschlossenen Verkehrsvertrage vertragsgemal erfillt werden. Spedi-
teure, Lagerhalter, Umschlagsbetriebe sowie Frachtfiihrer, Verfrachter
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und sonstige Verkehrstrager sowie Versicherer sind als solche keine
Wareninteressenten.

Raumlicher Geltungsbereich

Die Schadenversicherung umfait Verkehrsvertrage, bei denen der U-
bernahme- und der Ablieferungsort oder der Ort der verfligten Lage-
rung in den europdaischen Gebieten der folgenden Lander liegen: An-
dorra, Belgien, Danemark (ohne Gronland), Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, GroR3britannien (mit Nordirland, Kanalinseln
und Gibraltar), Irland, Italien mit San Marino, Liechtenstein, Luxemburg,
Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal (ohne
Azoren und Madeira), Schweden, Schweiz, Spanien (ohne Kanarische
Inseln), Vatikan.

Nach vorheriger Vereinbarung kann der raumliche Geltungsbereich er-
weitert werden.

Versicherte Schaden
Versichert sind

Guterschéaden, d.h. Verlust und Beschadigung des Gutes, das Gegen-
stand des Verkehrsvertrags ist;

Guterfolgeschaden, d.h. aus einem Guterschaden herrihrende Vermo-
gensschaden;

reine Vermoégensschaden, d.h. solche, die nicht mit einem Guterscha-
den oder einem sonstigen Sachschaden zusammenhé&ngen, sofern
diese nach den auf den Verkehrsvertrag anwendbaren deutschen ge-
setzlichen Bestimmungen vom Spediteur dem Grunde nach zu vertre-
ten sind.

Schéaden gemal Ziff. 13.1 bis 13.3 sind auch dann versichert, wenn sie
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Spediteurs oder eines sei-
ner Reprasentanten verursacht worden sind.

Aufwendungsersatz

Der Versicherer ersetzt den Beitrag, den der Versicherte zur grof3en
Haverei aufgrund einer nach Gesetz oder den York-Antwerpener-
Regeln oder aufgrund der Rhein-Regeln IVR 1979 aufgemachten
Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverei-Mal3regel ein dem
Versicherer zur Last fallender Schaden abgewendet werden sollte. U-
bersteigt der Beitragswert den Versicherungswert, so leistet der Versi-
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cherer vollen Ersatz bis zur Hohe der Versicherungssumme. Die Be-
stimmungen Uber die Unterversicherung bleiben unberihrt, es sei denn,
der Versicherungswert tbersteigt eine Versicherungssumme von € 1,0
Mio.

Der Versicherer ersetzt dem Spediteur und dem Versicherten die Auf-
wendungen zur Abwendung oder Minderung eines ersatzpflichtigen
Schadens, soweit er sie den Umstéanden nach fiir geboten halten durf-
te. Bei Unterversicherung werden die Aufwendungen im Verhaltnis der
Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt, es sei denn, der
Versicherungswert Ubersteigt eine Versicherungssumme von € 1,0 Mio.

Beginn und Ende der Guterschadenversicherung

Die Guterschadenversicherung beginnt, sobald das Gut in Ausfiihrung
des Verkehrsvertrages von der Stelle, an der es bisher aufbewahrt
wurde, entfernt wird. Die Versicherung endet, sobald das Gut in Aus-
fuhrung des Verkehrsvertrages am Bestimmungsort an die Stelle ge-
bracht worden ist, die der Empféanger bestimmt hat. Die Versicherung
schlief3t jedoch frihere und spatere Leistungen im Zusammenhang mit
dem Verkehrsvertrag ein.

Das Be- und Entladen ist nur dann mitversichert, wenn es Gegenstand
des Verkehrsvertrages ist.

Bei vom Auftraggeber gegentber dem Spediteur verfugter Lagerung
beginnt die Guterschadenversicherung, sobald der Lagerhalter das Gut
zur Lagerung in Obhut genommen hat, und endet, sobald der Lagerhal-
ter die Obhut am Gut zur vertragsmaRigen Auslagerung aufgegeben
hat.

Verkehrsbedingte Vor-, Zwischen- und Nachlagerungen sind mitversi-
chert.
Ausgeschlossene Giuter, Gefahren und Schéaden

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen

Umzugsgut, Gemalde, Kunstgegenstande, Edelsteine, echte Perlen,
Geld, Valoren, Dokumente, Urkunden sowie lebende Tiere und Pflan-
zen;

Schéaden durch inneren Verderb, natirliche Beschaffenheit des Gutes,
normale Luftfeuchtigkeit, gewodhnliche Temperaturschwankungen;

handelsubliche Mengen-, Mal3- und Gewichtsdifferenzen oder -verluste;
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Schéden durch Fehlen oder Mangel handelstblicher Verpackung, es
sei denn, der Spediteur oder ein sonstiger Dritter (z.B. Verpackungsun-
ternehmen) ist verpflichtet, die Verpackung vorzunehmen,;

Schéaden durch Krieg, Burgerkrieg, kriegséhnliche Ereignisse und sol-
che, die sich unabhéangig vom Kriegszustand aus der feindlichen Ver-
wendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von
Kriegswerkzeugen ergeben;

Schaden durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische oder
politische Gewalthandlungen, unabhangig von der Anzahl der daran be-
teiligten Personen, Aufruhr und sonstige btirgerliche Unruhen;

Schéaden durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe
von Hoher Hand,

Schéden durch Kernenergie;

Schéaden, die strafahnlichen Charakter haben, z.B. Geldstrafen, Ver-
waltungsstrafen, Bul3gelder;

Schaden durch Zahlungsunfahigkeit oder Zahlungsverzug des Ree-
ders, Charterers oder Betreibers eines Seeschiffs oder sonstige finan-
zielle Auseinandersetzungen mit diesen Parteien;

Schéaden, die unmittelbar dadurch entstehen, dal3 Vorschisse, Erstat-
tungsbetrage o. a. nicht zweckentsprechend verwendet, weitergeleitet
oder zurtickgezahlt werden; ein dadurch verursachter weitergehender
Schaden bleibt unberthrt;

Schéaden aufgrund vertraglicher, im Speditionsgewerbe allgemein nicht
Ublicher Vereinbarungen, wie Vertragsstrafen, Lieferfristgarantien eines
Verkehrstragers;

Schéden, die durch eine andere Schadenversicherung dem Grunde
nachversichert sind,;

Schéden, verursacht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Ver-
sicherten oder eines seiner Reprasentanten;

Personenschaden.

Obliegenheiten

Dem Spediteur und dem Versicherten obliegt es, nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls

jeden Schaden dem Versicherer unverziiglich, spatestens innerhalb
eines Monats nach Kenntnis schriftlich zu melden; der Versicherte er-
fullt diese Obliegenheit auch durch Schadenmeldung an den Spediteur;
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diesem obliegt es, die Schadenmeldung des Versicherten an den Versi-
cherer weiterzuleiten;

fur die Abwendung und Minderung eines Schadens zu sorgen, die M6g-
lichkeit des Ruckgriffs gegen Dritte zu wahren, dem Versicherer jede
notwendige Auskunft zu geben, Belege beizubringen und Wie-sungen
des Versicherers zu befolgen.

Verletzt der Versicherte oder einer seiner Reprasentanten eine Oblie-
genheit vorsatzlich oder grob fahrléassig, so ist der Versicherer nach den
Vorschriften des 8§ 6 VVG von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Verletzt der Spediteur oder einer seiner Reprasentanten vorsatzlich
oder grob fahrlassig eine Obliegenheit, so ist der Versicherer berech-
tigt, Ruckgriff gegen den Spediteur zu nehmen; 8 6 Abs. 3 Satz 2 VVG
findet entsprechende Anwendung.

Der Versicherer ist berechtigt, bei Verteilungslagern vom Spediteur und
dem Versicherten aul3er der Jahresinventur nach Abstimmung zusatzli-
che Inventuren zu verlangen.

Umfang und Begrenzung der Versicherungsleistung
Je Schadenfall ist die Leistung des Versicherers begrenzt

fur Guterschaden auf den Verkaufspreis, falls das Gut verkauft war,
sonst auf den gemeinen Wert, den das Gut am Ort und zur Zeit des
Beginns der Versicherung hatte, jeweils zuztglich im Zusammenhang
mit der Reise entstandener und abztiglich ersparter Kosten, jedenfalls
auf die Versicherungssumme;

fur Guterfolgeschaden neben dem Guterschaden auf den doppelten
Versicherungswert, hochstens auf die doppelte Versicherungssumme,

fur reine Vermogensschaden auf den doppelten Versicherungswert,
hdchstens auf die doppelte Versicherungssumme;

héchstens auf € 1,0 Mio.

Bei Unterversicherung ersetzt der Versicherer den Schaden im Verhalt-
nis der Versicherungssumme zum Versicherungswert. Die Unterversi-
cherung ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungswert die Versiche-
rungssumme von € 1,0 Mio. Ubersteigt.

Je Schadenereignis leistet der Versicherer hdchstens € 5,0 Mio. Die
durch ein Ereignis mehreren Versicherten entstandenen Schaden wer-
den, unabhangig von der Anzahl der Geschadigten und der Verkehrs-
vertrage, anteilmafig im Verhaltnis der Versicherungsanspriche er-
setzt, wenn sie zusammen die aul3erste Grenze der Versicherungsleis-
tung Ubersteigen.
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Versicherungsverzicht

Die Schadenversicherung wird ohne besonderen Antrag gewahrt. Der
Auftraggeber ist jedoch berechtigt, durch schriftliche Erklarung gegen-
Uber dem Spediteur, spatestens bei Abschlul3 eines Verkehrsvertrags
auf die Schadenversicherung zu verzichten.

Ausschlu3frist

Anspriche aus dieser Schadenversicherung erléschen, wenn nicht in-
nerhalb von zwei Jahren nach der Schadenanmeldung Klage gegen
den Versicherer erhoben wird. Die Frist kann durch Vereinbarung ver-
langert werden.

Allgemeine Bestimmungen

Soweit ein Schaden uber die Schadenversicherung gedeckt ist, leistet
der Versicherer, wenn der Versicherte den Spediteur auf Schadenser-
satz aus Verkehrsvertrag in Anspruch nimmt, auch gegeniber dem
Spediteur.

Soweit die Schadenversicherung leistet, ist die Haftung des Spediteurs
abgegolten.

V. Pramie, Anmeldung, Zahlung und Sanierung

Pramienteilung nach Funktion

Der Pramienanteil fir die Haftungsversicherung des Spediteurs (Il) ent-
fallt auf ihn, der fur die Schadenversicherung (Ill) entfallt im Innen-
verhaltnis auf den Auftraggeber.

Der Spediteur als Versicherungsnehmer schuldet dem Versicherer die
gesamte Pramie und kann den auf den Auftraggeber entfallenden Tell
gemal den Bestimmungen der ADSp von ihm als Aufwendung ersetzt
verlangen.

Pramie der Haftungsversicherung (ll)
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Die Pramie wird durch besondere Vereinbarung zwischen Versicherer
und Spediteur bestimmt. Hinzu kommt die jeweils giltige Versicherung-
steuer.

Pramie der Schadenversicherung (lll)

Die Pramie wird durch besondere Vereinbarung zwischen Versicherer
und Spediteur bestimmt. Hinzu kommt die jeweils guiltige Versicherung-
steuer.

Versicherungswert und Versicherungssumme der
Schadenversicherung (Il1)

Versicherungswert ist der Verkaufspreis, sonst der gemeine Wert, den
das Gut am Ort und zur Zeit des Beginns der Versicherung hat, zzgl.
der im Zusammenhang mit der Reise anfallenden Fracht und sonstigen
Kosten.

Die Hochstversicherungssumme dieser Schadenversicherung betragt
€ 1,0 Mio. Guter mit héheren Werten kénnen nach vorheriger Vereinba-
rung versichert werden.

Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungswert die Versicherungssumme von € 1,0 Mio. Ubersteigt.

Versicherungsanmeldung und Pramienzahlung in der Schaden-
versicherung (Il)

Dem Auftraggeber obliegt es, dem Spediteur die gewtinschte Versiche-
rungssumme oder auf dessen Verlangen weitere notwendige Angaben
rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. Ist das unterblieben, so ist der Spedi-
teur berechtigt, den Versicherungswert bis héchstens € 1,0 Mio. zu
schatzen.

Der Versicherte erleidet keinen Nachteil, wenn dem Spediteur bei der
Versicherungsanmeldung ein Versehen unterlauft, die Anmeldung der
gewinschten Versicherungssumme unterbleibt, der Spediteur ge-
schuldete Pramien nicht rechtzeitig oder nicht vollstandig zahlt oder die
Zahlung ganz unterbleibt, sofern nur der Auftraggeber die gewiinschte
Versicherungssumme rechtzeitig schriftlich mitgeteilt hatte.

Schatzfehler des Spediteurs unterliegen nicht dieser Bestimmung. Im
Ubrigen bleibt der Spediteur verpflichtet, Versehen zu berichtigen und
Versdumtes nachzuholen.
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Zuordnung von Pramien und Schéaden

Die vom Spediteur angemeldeten und die gezahlten Pramien ordnet
der Versicherer entsprechend der Anmeldung je Spediteur der Haf-
tungs- oder der Schadenversicherung zu.

Besteht eine Schadenversicherung, ordnet der Versicherer Schaden-
zahlungen und Schadenreserven insoweit der Haftungsversicherung
zu, als sie ohne die Schadenversicherung unter die versicherte Haftung
des Spediteurs fielen; im Ubrigen werden sie der Schadenversicherung
zugeordnet. Fallen Zahlungen nach Grund oder HOGhe nicht unter die
Haftung des Spediteurs, werden sie allein der Schadenversicherung
zugeordnet.

Besteht keine Schadenversicherung, ordnet der Versicherer Schaden-
zahlungen und Schadenreserven der Haftungsversicherung zu.

Kosten des Versicherers im Zusammenhang mit der Schadenbearbei-
tung, wie z.B. fir Havariekommissare, Sachverstandige usw., werden
bei Abschlul? des Schadens in dem Verhéltnis der Haftungs- und der

Schadenversicherung zugeordnet, wie die Entschadigung zuzuordnen
ist.

Nach Abschlu’3 der Schadenregulierung teilt der Versicherer dem Spe-
diteur mit, welche Betrdge der Haftungs- und welche der Schadenver-
sicherung zugeordnet worden sind. Ist der Spediteur nicht einverstan-
den, kann er binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung unter Dar-
legung seiner Griinde widersprechen.

RegrelRerlése abzuglich Kosten werden entsprechend den vorstehen-
den Ziffern zugeordnet.
Sanierung eines Versicherungsvertrags

Der Versicherer kann mit dem Spediteur Sanierungsmalinahmen ver-
einbaren.

V. SchluBbestimmungen

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer ist zur Zahlung der Entschadigung verpflichtet, sobald
alle erforderlichen Prifungen zur Feststellung des Versicherungsfalls
und des Umfangs der Leistung abgeschlossen sind.
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Der Versicherer ist berechtigt, die Entschadigung tUber den Spediteur
zu zahlen, wenn nicht der Versicherte in der Schadenversicherung (l11)
oder der Geschadigte in der Haftungsversicherung (Il) die direkte Aus-
zahlung verlangt haben. In jedem Fall bleiben der Versicherungsan-
spruch des Versicherten und der allgemeine Schutz des Geschadigten
durch 88§ 156, 157 VVG hiervon unberihrt.

Ruckgriffsrecht des Versicherers

Der Versicherer verzichtet auf den Ruckgriff gegen den Spediteur als
Versicherungsnehmer und seine Arbeitnehmer.

Der Versicherer ist jedoch berechtigt, gegen jeden Ruckgriff zu neh-
men, der den Schaden vorsatzlich herbeigefihrt hat.

Der Versicherer ist ferner berechtigt, gegen den Spediteur als Versiche-
rungsnehmer Ruckgriff zu nehmen, wenn

der Spediteur in der Haftungsversicherung (Il) seine Anmelde- oder
Zahlungspflicht vorsatzlich verletzt hatte, der Versicherer aber dennoch
gegeniber dem Geschéadigten zu leisten verpflichtet ist (Ziff. 5.1);

der Spediteur seine Ubrigen Anmelde- oder Zahlungspflichten vor-
satzlich verletzt hatte, der Versicherer aber dennoch gegentiber dem
Versicherten zu leisten verpflichtet ist (Ziff. 26.2);

Der Versicherer in der Haftungsversicherung (Il) trotz Obliegenheits-
verletzung durch den Spediteur zur Leistung verpflichtet ist (Ziff. 5.1).

Kundigung

Der Spediteur und der Versicherer sind berechtigt, den einzelnen Versi-
cherungsvertrag schriftlich zum Ende des Versicherungsjahrs zu kindi-
gen. Die Kiindigung muf3 drei Monate vor Ablauf des Vertrages zuge-
gangen sein.

Der Versicherungsschutz bleibt fir alle vor Beendigung des Versiche-
rungsvertrags abgeschlossenen Verkehrsvertrage bis zur Erfallung aller
sich daraus ergebenden Verpflichtungen bestehen. Bei verfugter Lage-
rung endet der Versicherungsschutz jedoch spatestens drei Monate
nach Beendigung des Versicherungsvertrags.


user


	ALLGEMEINE DEUTSCHE SPEDITEURBEDINGUNGEN
	Präambel
	I.	Allgemeines
	2		Doppelfunktion der Versicherung
	3		Funktion und Inhalt der Versicherung
	4		Räumlicher Geltungsbereich
	5		Pflichtversicherung / Direktanspruch
	6		Versicherungsausschlüsse bzw. –einschränkungen
	7		Obliegenheiten
	8		Begrenzung der Versicherungsleistung
	9		Schadenbeteiligung
	10		Abschluß der Schadenversicherung
	11		Versicherter/Wareninteressent
	12		Räumlicher Geltungsbereich
	13		Versicherte Schäden
	16		Ausgeschlossene Güter, Gefahren und Schäden
	17		Obliegenheiten
	18		Umfang und Begrenzung der Versicherungsleistung
	19		Versicherungsverzicht
	20		Ausschlußfrist
	21		Allgemeine Bestimmungen

	IV.	Prämie, Anmeldung, Zahlung und Sanierung
	22		Prämienteilung nach Funktion
	25		Versicherungswert und Versicherungssumme der
	27		Zuordnung von Prämien und Schäden
	28		Sanierung eines Versicherungsvertrags

	V.	Schlußbestimmungen
	29		Zahlung der Entschädigung
	30		Rückgriffsrecht des Versicherers
	31		Kündigung


